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Erwägungen

E. 1
C.________, ausserordenticher Staatsanwalt des Kantons Zürich, c/o Staatsanwaltschaft
Basel-Stadt, Binningerstrasse 21, 4051 Basel,

E. 2
Die Privatklägerschaft ist zur Beschwerde gegen eine Einstellungsverfügung legitimiert,
wenn der angefochtene Entscheid sich auf die Beurteilung ihrer Zivilansprüche auswirken
kann (Art. 81 Abs. 1 lit. b Ziff. 5 BGG). Als Zivilansprüche im Sinne von Art. 81 Abs. 1 lit.
b Ziff. 5 BGG gelten solche, die ihren Grund im Zivilrecht haben und deshalb
ordentlicherweise vor dem Zivilgericht durchgesetzt werden müssen. Öffentlich-rechtliche
Ansprüche, auch solche aus Staatshaftung, können nicht adhäsionsweise im Strafprozess
geltend gemacht werden und zählen nicht zu den Zivilansprüchen gemäss Art. 81 Abs. 1 lit.
b Ziff. 5 BGG ( BGE 131 I 455 E. 1.2.4 S. 461; 128 IV 188 E. 2.2 f. S. 191 f.; Urteil
6B_1198/2014 vom 3. September 2015 E. 2.3.1, zur Publikation vorgesehen; Urteil
6B_742/2015 vom 27. August 2015 E. 3.1).

Gemäss § 6 des zürcherischen Haftungsgesetzes vom 14. September 1969 (LS 170.1) haftet
der Kanton für den Schaden, den ein Angestellter in Ausübung amtlicher Verrichtungen
einer dritten Person widerrechtlich zufügt (Abs. 1). Dem Geschädigten steht kein Anspruch
gegen den Angestellten zu (Abs. 4). Das Gesetz gilt für den Kanton und für die Gemeinden
und für die in ihrem Dienste stehenden Personen (§ 1 und 2 HaftungsG/ZH).

Der Beschwerdegegner 2 ist ein Leitender Staatsanwalt der Staatsanwaltschaft
See/Oberland. Er hat die ihm vorgeworfenen, angeblich fehlbaren Handlungen in Ausübung
amtlicher Verrichtungen begangen. Allfällige Schadenersatz- und Genugtuungsansprüche
gegen ihn beurteilen sich folglich nach dem Haftungsgesetz des Kantons Zürich und sind
öffentlich-rechtlicher Natur. Sie stellen keine Zivilansprüche im Sinne von Art. 81 Abs. 1
lit. b Ziff. 5 BGG dar. Damit ist der Beschwerdeführer in der Sache nicht zur Beschwerde
legitimiert.

E. 3
Ungeachtet der Legitimation in der Sache im Sinne von Art. 81 Abs. 1 lit. b Ziff. 5 BGG
kann die Privatklägerschaft mit Beschwerde in Strafsachen eine Verletzung ihrer
Parteirechte rügen, die ihr nach dem Verfahrensrecht, der Bundesverfassung oder der
EMRK zustehen und deren Missachtung auf eine formelle Rechtsverweigerung hinausläuft.
Zulässig sind Rügen, die formeller Natur sind und von der Prüfung der Sache getrennt
werden können ( BGE 141 IV 1 E. 1.1 S. 5; 138 IV 78 E. 1.3 S. 79 f.).

Der Beschwerdeführer behauptet eine Verletzung seiner prozessualen Rechte, insbesondere
auf rechtliches Gehör ( Art. 29 Abs. 2 BV ) und ein faires Verfahren ( Art. 6 EMRK ). Er



bringt vor, der Beschwerdegegner 1 habe den Beweisantrag auf Einvernahme seines
Generalsekretärs abgelehnt. Die Vorinstanz habe diese Grundrechtsverletzung abgesegnet
(vgl. Beschwerde, S. 7). Er macht weiter geltend, die Vorinstanz habe seine Rüge zwar
behandelt, wonach der Beschwerdegegner 1 in der Einstellungsverfügung vom 5. März
2015 auf das von ihm eingereichte private Gutachten mit keinem Wort eingegangen sei.
Ihre diesbezügliche Rechtsauffassung erweise sich aber als falsch. Die Tatsache, dass ein
Parteigutachten eingelegt werde, entbinde die urteilende Instanz nicht davon, sich mit
dessen Inhalt auseinandersetzen. Genauso wie sie sich mit einem relevanten
Parteivorbringen befassen müsse, habe sie sich auch mit einem Privatgutachten
auseinanderzusetzen (vgl. Beschwerde, S. 17 f.).

Die fraglichen Einwendungen betreffen die Beweiswürdigung und den Verzicht auf weitere
Beweiserhebungen sowie die Rechtsanwendung. Damit beschlagen die geltend gemachten
Verfahrensverletzungen nicht das rechtliche Gehör oder die Verfahrensfairness als solche.
Sie zielen vielmehr auf die materielle Überprüfung des angefochtenen Entscheids, was
unzulässig ist. Das Bundesgericht kann darauf nicht eintreten. Anzumerken bleibt, dass die
Vorinstanz das vom Beschwerdeführer eingereichte Rechtsgutachten zutreffend als
materiellen Bestandteil der Parteivorbringen qualifiziert ( BGE 132 III 83 E. 3.4 ; 127 I 73
E. 3f/bb; eingehend Urteil 6B_462/2014 vom 27. August 2015 E. 6.2; vgl. angefochtenen
Entscheid, 8). Der Anspruch auf rechtliches Gehör nach Art. 29 Abs. 2 BV verlangt nicht,
dass sich ein Gericht mit allen Parteistandpunkten befasst. Es kann sich auf die für den
Entscheid wesentlichen Punkte beschränken ( BGE 136 I 184 E. 2.2.1 S. 188). Wenn ein
Gericht die rechtlichen Argumente eines Parteigutachtens für nicht überzeugend hält und es
der gutachterlichen Rechtsauffassung im Ergebnis keine Folge leisten will, muss es sich
nicht im Einzelnen dazu auslassen. Es kommt der ihm obliegenden Begründungspflicht im
Sinne des rechtlichen Gehörs nach, wenn es die Argumente darlegt, auf welche es seine
eigene Rechtsauffassung stützt (vgl. BGE 126 I 97 E. 2b S. 103). Inwieweit vorliegend
dieser Verpflichtung nicht nachgekommen worden sein sollte, zeigt der Beschwerdeführer
nicht auf und ist auch nicht ersichtlich.

E. 4
Auf die Beschwerde ist im Verfahren nach Art. 108 BGG nicht einzutreten. Bei diesem
Ausgang sind die Gerichtskosten dem Beschwerdeführer aufzuerlegen ( Art. 66 Abs. 1
BGG ). Dem Beschwerdegegner 2 ist keine Entschädigung auszurichten, weil er vor
Bundesgericht keine Umtriebe hatte.
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